
Das Buch ist durch die Fülle des Stoffes weit über einen Vorabdruck 
aus dem „Handbuch für die, Deutsche Polizei“ hinausgewachsen und er- 

V scheint daher auch unter einem eigenen Titel. In das „Handbuch“ werden 
aus diesem Buch nur jene Vorschriften der Besatzungsmacht übernommen 
werden, die von Bedeutung0 für die Polizei sind. Selbstverständlich werden 
dort auch nur die dann geltenden Fassungen der betreffenden Vorschrif
ten gebracht werden können.

Das „Handbuch für die Deutsche Polizei“ wird in loser Blattform er
scheinen. Die gleiche Erscheinungsweise kann bei diesem Vorabdruck 
leider, aus technischen und finanziellen Gründen nicht geboten werden. 
Es werden aber auch zu diesem Buch Nachträge erscheinen, die es hin
sichtlich des ganzen darin enthaltenden Stoffes auf dem laufenden halten.

Es obliegt mir die Pflicht, auch an dieser Stelle der Polizeisekretärin 
Fräulein J. Micheler des Polizeipräsidiums München für ihre unermüdliche 
und verständnisvolle Mitarbeit beim Zusammentragen und Sichten des 
Stoffes zu danken.

München, im Januar 1947. e
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